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( 1 )

(2)

EG -Ba u m usterprüfbesche i n i g u n g

PlB

Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung
in explosionsgefährdeten Bereichen - Richtlinie 94/9/EG

(3) EG-Baumusterprüöescheinigungsnummer

(4) Gerät:

PTB 99 ATEX 1107
Spaltrohrmotoren für Pumpen Typgruppe 4,
Typen 416,426 und 417

(5) Hersteller: TEIKOKU ELECTRIC MFG. CO.,LTD. Shingu Factory

(6) Anschrift: 60 Hirano, Shingu-cho, lbo-gun, Hyogo pref. Japan

(7) Die Bauart dieses Gerätes sowie die verschiedenen zulässigen Ausführungen sind in der Anlage zu
dieser Bau musterprtifbeschein igung festgelegt.

(8) Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt bescheinigt als benannte Stelle Nr. 0102 nach Artikel 9 der
Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 23. März 1994 (94/9/EG) die Erftillung der
grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen ftir die Konzeption und den Bau von Geräten
und Schutzsystemen zur bestimmungsgemäßen Venrvendung in explosionsgefährdeten Bereichen
gemäß Anhang ll der Richtlinie.

Die Ergebnisse der PrtJfung sind in dem vertraulichen Prilfbericht PTB Ex 99-19214 festgelegt.

(9) Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erftillt durch Übereinstimmung
mit

EN 50014: 1997 EN 50018: 1994

(10) Falls das Zeichen ,,X* hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen für die
sichere Anwendung des Gerätes in der Anlage zu dieser Bescheinigung hingewiesen.

(1 1) Diese EG-Baumusterprrifbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Bau des festgelegten
Gerätes gemäß Richtlinie 9419/EG. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten ftir die Herstellung
und das Inverkehrbringen dieses Gerätes.

(12) Die Kennzeichnung des Gerätes muß die folgenden Angaben enthalten:
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EgBaumusterprtlfrescheinigungen ohne Unterscfrrift und ohne Slegel haben keine Gültigkeit.
Diese Ec-baumusterprufreJcheinigung darf nur unverändert weiterverbreltet werden.
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